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Az. 880.619 Steinweg-Süd 
 
 

Allgemeine Ausführungen und Einleitung 
 
 

 
Die Gemeinde Weil im Schönbuch 
verfügt in der Umlegung „Steinweg-
Süd“ im Ortsteil Weil im Schönbuch 
über insgesamt 17 Bauplätze mit 
einem Gesamtmeßgehalt von ca. 
73 Ar (285-506 qm). 
Diese Bauplätze sollen gem. den 
nachfolgend genannten Vergabe-
richtlinien in nächster Zeit an Bau-
willige veräußert werden. 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan ist zwischenzeitlich rechtskräftig geworden. Mit den 
Tiefbau- bzw. mit den Erschließungsarbeiten wurde im März 2009 be-
gonnen, so daß mit einer Fertigstellung der Erschließungsanlagen bis 
zum 31. Oktober 2009 zu rechnen ist. Damit kann mit einer Bebauung 
der Grundstücke voraussichtlich ab November 2009 begonnen werden. 
 
 
 
 
Bei den Grundstücken ist nachfolgend genannte Bebauung denkbar: 

 
 
 
 
 
• Einzel- oder Doppelhäuser 
• Wenige Doppelhaushälften 
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Bauplatzübersicht Umlegung Steinweg-Süd

Az. 880.619

Größe bzw. Kaufpreis Vorauss.
Fläche pro qm Gesamt Bebauungs-

Flst.-Nr. in qm in € in € Möglichkeit
4050/5 455 425 193.375 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4050/6 382 425 162.350 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4050/7 363 425 154.275 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4048/3 478 425 203.150 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4048/6 506 425 215.050 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4048/7 492 425 209.100 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4047/1 432 425 183.600 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4047/2 434 425 184.450 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4047/7 285 425 121.125 Ob mit Einzelhaus oder Doppelhaus-
4047/8 321 425 136.425 hälften bebaut wird ist abzustimmen
4046/5 500 425 212.500 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4046/7 450 425 191.250 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4046/8 434 425 184.450 Einzelhaus, mit max. 2 WE, sh. WA 1
4049/2 451 425 191.675 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4049/3 434 425 184.450 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4049/7 417 425 177.225 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2
4049/6 476 425 202.300 Einzel- oder Doppelhaus, sh. WA 2

Summen 7.310 3.106.750

Maßgebend für die Bebauungsmöglichkeiten sind die Festsetzungen des
Bebauungsplanes. Aus o.g. Angaben kann kein Rechtsanspruch für die
Bebauung abgeleitet werden.

In den genannten Kaufpreisen sind die Erschließungskosten für Straße,
Gehweg, Straßenbeleuchtung, Kanal, Kläranlage enthalten.
Die Kaufpreise verstehen sich zzgl. Kosten des Kaufvertrages, der Grund-
erwerbsteuer, der Hausanschlußleitungen ab der Grundstücksgrenze, sowie
weiterer Anschlüsse wie Strom, Telekom u.ä.

Gem. dem Textteil Ziff. 3.2 des Bebauungsplanes sind die Bauherren
verpflichtet, für das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen der
Hauptgebäude eine Zisterne mit mindestens 2 cbm pro 100 qm Dachfläche
herzustellen.
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